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AG Familie, Senioren, Frauen und Jugend
AG Recht

Reproduktive Rechte stärken
Die  im  Koalitionsvertrag  verankerte  Kommission  zur  reproduktiven
Selbstbestimmung  und  Fortpflanzungsmedizin  hat  heute  ihren
Ergebnisbericht  vorgelegt.  Die  Kommission  hat  unter  anderem
Regulierungsmöglichkeiten  von Schwangerschaftsabbrüchen außerhalb  des
Strafrechts geprüft und hat festgestellt, dass dies in einem gewissen Rahmen
möglich ist.

Leni Breymaier, frauenpolitische Sprecherin:

„Als  SPD-Bundestagsfraktion  wollen  wir  den  gesetzgeberischen  Spielraum  nutzen.
Frauen  haben  ein  Recht  auf  Selbstbestimmung.  Sie  haben  ein  Recht  darauf,
selbstbestimmt  über  ihren  Körper,  ihre  Familienplanung  und  ihr  Sexualleben  zu
entscheiden. Dieses Recht wollen wir stärken. Gleichzeitig müssen wir ein wirksames
Konzept für den Schutz des ungeborenen Lebens sicherstellen.

Wir sprechen uns klar für eine alternative Regulierung des Schwangerschaftsabbruchs
außerhalb des Strafgesetzbuchs aus. Das aktuell bestehende Schutzkonzept hat sich
n i ch t  bewähr t .  Immer  wen ige r  Ä r z t i nnen  und  Ä rz te  s ind  be re i t ,
Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Für viele Schwangere, die sich gegen die
Fortführung ihrer Schwangerschaft entscheiden, ist die medizinische Versorgungslage
prekär und ist davon abhängig, in welchem Teil des Landes sie leben. Dazu trägt auch
die Regulierung von Schwangerschaftsabbrüchen im Strafgesetzbuch bei,  durch die
nicht nur Schwangere, sondern auch Ärztinnen und Ärzte stigmatisiert werden.“

Sonja Eichwede, rechtspolitische Sprecherin:

„Wir werden nun prüfen, wie ein wirksames und rechtssicheres Schutzkonzept für das
ungeborene Leben ausgestaltet werden kann.

Darüber hinaus hat die Kommission Möglichkeiten der Legalisierung der Eizellspende
und  altruistischen  Leihmutterschaft  geprüft  und  kam zu  dem Ergebnis,  dass  eine
Legalisierung  unter  bestimmen  Voraussetzungen  in  Deutschland  möglich  ist.  Wir
werden nun außerdem prüfen, ob sinnvolle Regelungsmodelle für die Legalisierung der
Eizellspende und altruistischen Leihmutterschaft möglich sind, die unserem zentralen
Anliegen gerecht werden, Frauen unter allen Umständen wirksam vor Ausbeutung und
wirtschaftlichem Druck zu schützen und das Kindeswohl in den Mittelpunkt zu stellen.“
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